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Gemeinde Kerzenheim 

 
EILENTSCHEIDUNG 

des Bürgermeisters 
 

 
Eisenberg (Pfalz), den 10. Jul. 2019 

 

             
 
 I. Eingehende Darstellung der dringensten Angelegenheit: 
Auf dem letzten unbebauten Grundstück an der Straße „In den neun Morgen“ soll ein 
Wohngebäude errichtet werden. Das Vorhaben liegt im Bebauungsplan „In den neun 
Morgen“. Die Regelungen des Bebauungsplanes werden grundsätzlich eingehalten. Die 
festgesetzte Grundflächenzahl wird überschritten. Weitere Ausführungen sind aus der 
beigefügten Beschlussvorlage zu entnehmen. 
 

 
 

             
 
II. Begründung, warum die Enscheidung nicht ohne Nachteil für die 
Verbandsgemeinde bis zu einer Sitzung des Verbandgemeinderates aufgeschoben 
werden kann: 
Die nächste Ratssitzung ist erst im August geplant. Über die Erteilung des gemeindlichen 
Einvernehmens ist innerhalb eines Monats zu entscheiden. Mit dem Bauvorhaben soll 
kurzfristig begonnen werden. Bei verschiedenen Grundstücken wurde die zulässige 
Grundflächenzahl ebenfalls überschritten.    
  

 
 

             
 
III. Beschlussvorschlag: 
 
Der beantragten Befreiung vom Bebauungsplan zur Überschreitung der Grundflächenzahl 
wird stattgegeben. Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.  I 

  
 

    
Bürgermeister 

 
             

 
IV. Entscheidung des Bürgermeisters im Benehmen mit den Beigeordneten: 
 
 
     

1.Beigeordneter  2.Beigeordneter  3.Beigeordneter 
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V. Vermerk über das Benehmen mit den Fraktionsvorsitzenden: 
    Vorstehende Angelegenheit wurde mit uns am XX.XX.XXXX besprochen: 
 
    

Fraktionsvors. SPD  Fraktionsvors. CDU 
 
 
 

  

   

Fraktionsvors. FWG  Fraktionsvors. Grüne 
 
 
Anlagen:  

 
Beschlussvorlage Wohnhaus In den neun Morgen 
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